
tigen. Die Wahl des Bischofs sollte wieder der le- keıt un: die Eheführungsunfähigkeıt, Erstere geht
gıtıme Ausdruck des Subjektcharakters der Ein- Vo  - der aufgrund der Vertragsnatur der Ehe g-
zelkirche seın, die 1n kollegialer Willensbildung ftorderten Willenserklärung A USs un: folgert, daf
ıIn einem aus erikern Uun!: Laien gebildeten ıne Willenserklärung 11UTI annn zurechenbar sel,
remium erfolgen müßte Das Wohl der Ge- Wenn der Erklärende bei ihrer Abgabe über A US-
samtkirche ist durch die Autorität des Papstes reichende Fähigkeiten des Erkennens, des Wol-
garantıeren, wobel die nachträgliche Bestä- lens un: des Handelns verfüge. Letztere falßt die
tigung eıner ansonsten hne jede päpstliche für die Führung der Ehe wesentlichen Pflichten
Mitwirkung verlaufenen Bischofswahl als niıcht 1NSs Auge und omm dem Ergebnis, da{fs die
genügend erachtet wird Dem aps solle auf ıne dem Ehewerber unmögliche Leistung
nächst das ec zukommen, die VO den ein- gerichtete Verpflichtung unwirksam sel. Diese,
zeinen Bischofskonferenzen erlassenden auf sorgfältiger Untersuchung der Rota-Judika-
Normen (betreffend Wahlsynode, Wahlverfah- tur basierende Unterscheidung erscheint plausi-
TeN USW.) approbieren. Aus den dem Papst bel und hat die Diskussion In dieser Frage
vorzulegenden verbindlichen Vorschlägen unnn entscheidende Ansatzpunkte bereichert.
müßte die endgültige Wahlliste erstellt und der Und dies insbesondere deshalb, weil die g-
Wahlsynode vorgelegt werden, nachdem vorher Kategorien sehr eingehend VO äahn-
die kanonische Eignung der Kandidaten festge- lichen Tatbestandsbildern abgrenzt un
stellt wurde. Die endgültige Wahl ist VO aps durchaus mıiıt Erfolg unternıimmt, das Spezifische

bestätigen. ın den beiden Varijanten dieses ‚‚caput nullitatıs  44
Der VO Bogen VoO  — rechtshistori- herauszuarbeiten.
scher Betrachtung zZzu geltenden ecCc un! Ausgehend VO der unbestrittenen Nichtigkeits-
ZUuU 1US condendum verdient dı geradezu olge psychisch bedingter Eheunfähigkeit SteE:
als Musterbeispiel für die Aktualitätsbezogenheit sich Clie Frage, welche der 1m kanonischen

bezeichnet werden. Erst eın Aufweis der In
sachgerechter rechtsgeschichtlicher Forschung ecC anzutreffenden Nichtigkeitsgründe ın

Frage komme: (trennendes) Ehehindernis der
der Vergangenheit bestandenen Fragen und ih- Konsensmangel? Die Mehrheit der sich mıit die-
Ier legistischen Bewältigung chärtft den 1C für SCT rage befassenden Autoren cheint bisher für
die acetten einer die gegenwärtigen TODIleme A1il- Konsensmangel eingetreten se1ın, un: uch

berücksichtigenden Lösung. Dafis das Schema Sacr aus 1975 weist zumindest einen
überdies die Erstellung eines adäquaten Rechts- Teil der psychisch bedingten Eheunfähigkeit
modells nicht hne Einbeziehung theol un: ek- eindeutig 1ın die RKeihe der Konsensmängel (can.
klesiologischer Prämissen möglich ist, dafür hat 296, on In der Einleitung seiner Untersu-

einmal mehr einen überzeugenden Nachweis chung stellt sich diesem Problem Er meınt
geliefert. aber, sSe1 cht ngangıg, hehindernisse un!
Es steht hoffen, da{fs die Ihesen dieses überaus Willensmängel ‚‚als die naturgegebenen Katego-
lesenswerten Buches ihren Niederschlag dort rmen schlechthin anzusehen”“‘ (5) die Möglichkeit
1NZ
finden, ‚‚ubi leges conduntur““ einer Alternative wird einmal beiläufig CT -

Bruno Primetshofer wa (4 Anm. Der solcherart ın 5Spannung
versetzte Leser merkt ber annn 1m Verlaute der
Darlegung, da{fs siıch doch zwischen den bei-
den Kategorien entscheiden hat, wobei ichLUDICKE LAUS, Psychisch edingte Eheunfähig- ihm durchaus beipflichten möchte, wWenn auskeit Begriffe Abgrenzungen Kriterien

(Europ. Hochschulschriften, Theologie, 105) Gründen sowohl die Ehevertrags- wıe

Lang, Frankfurt/M 1978 art uch Eheführungsunfähigkeit als FEhehindernis
ach dem 5System des ( IC bezeichnet (78 un

Der Problembereich, dem diese Studie gewidmet 176)
ist, wurde 1ın den etzten Jahrzehnten nıiıcht LUr Die Studie nımmt In der Fülle der diesem
ausgiebig ıIn der kirchlichen Rechtsprechung, Ihema schon getroffenen Außerungen sicherlich
vorab der SRR, behandelt, sondern ist uch (3e- einen besonderen Platz 1n, da s1e sich sowochl
genstan einer Fülle VO  » wissenschaftlichen ”u- durch scharfsinnige Erfassung des status quae-
onen geworden. Dies INSO mehr, als 1- SHONIS als uch UrC AuUSEWOBCIIE Beurteilung
nerseıts die Problematik zahlreicher gescheiter- und Lösung vieler In Literatur und Judikatur
ter Fhen un andererseıts das en ausrel- kontroversieller ragen auszeichnet. Freilich
chender gesetzlicher estimmungen für Wissen- wird INa nicht überall folgen können. Wenn
schaft un: Judikatur ıne Herausforderung dar- etwa (1im Zusammenhang mıit der In der Litera-
stellten. Als eigentliches Ihema seiner Untersu- tur öfter als psychische Impotenz bezeichneten)
chung hat sich die Beschreibung VO Ehenich- Eheführungsunfähigkeit die Frage ihrer nheil-
tigkeitsgründen mıiıt psychischen Ursachen barkeit aufwirft un: dabe:i die bei der physischen
durch Aussagen des materiellen Rechts BE- mpotenz nach Ca  3 1068 CIC ZUT TeC  ıchen Rele-
MOINMMEN 12) Va erforderliche Unheilbarkeit kritisch unter
Derartige Ursachen können sich entweder die Lupe nımmt, ordern seine TIThesen Zu Wi-
mittelbar auf die Eheschließung selbst oder auf die erspruc heraus. Denn dieses Unheilbarkeits-

ertordernis des 10i  D ist zufolge eın uUunNnrTe-Eheführung auswirken. Demzufolge unterschei-
flektiertes Relikt aus dem vortridentinischendet uch ypen VO  3 psychisch bedingter

Eheunfähigkeit, nämlich die Ehevertragsunfähig- heverständnis, das (im Gegensatz der Urc

O()

tigen. Die Wahl des Bischofs sollte wieder der le­
gitime Ausdruck des Subjektcharakters der Ein­
zelkirche sein, die in kollegialer Willensbildung 
in einem aus Klerikern und Lajen gebildeten 
Gremium erfolgen müßte. 3. Das Wohl der Ge­
samtkirche ist durch die Autorität des Papstes zu 
garantieren, wobei die bloße nachträgliche Bestä­
tigung einer ansonsten ohne jede päpstliche 
Mitwirkung verlaufenen Bischofswahl als nicht 
genügend erachtet wird. Dem Papst solle zu­
nächst das Recht zukommen, die von den ein­
zelnen Bischofskonferenzen zu erlassenden 
Normen (betreffend Wahlsynode, Wahlverfah­
ren usw.) zu approbieren. Aus den dem Papst 
vorzulegenden verbindlichen Vorschlägen 
müßte die endgültige Wahlliste erstellt und der 
Wahlsynode vorgelegt werden, nachdem vorher 
die kanonische Eignung der Kandidaten festge­
stellt wurde. Die endgültige Wahl ist vom Papst 
zu bestätigen. 
Der von M. gezogene Bogen von rechtshistori­
scher Betrachtung zum geltenden Recht und 
zum ius condendum verdient es u. a., geradezu 
als Musterbeispiel für die Aktualitätsbezogenheit 
sachgerechter rechtsgeschichtlicher Forschung 
bezeichnet zu werden. Erst ein Aufweis der in 
der Vergangenheit bestandenen Fragen und ih­
rer legistischen Bewältigung schärft den Blick für 
die Facetten einer die gegenwärtigen Probleme an­
gemessen berücksichtigenden Lösung. Daß 
überdies die Erstellung eines adäquaten Rechts­
modells nicht ohne Einbeziehung theol. und ek­
klesiologischer Prämissen möglich ist, dafür hat 
M. einmal mehr einen überzeugenden Nachweis 
geliefert. 
Es steht zu hoffen, daß die Thesen dieses überaus 
lesenswerten Buches ihren Niederschlag dort 
finden, ,,ubi leges conduntur". 
Linz Bruno Primetshofer 

LU DICKE KLAUS, Psychisch bedingte Eheunfähig­
keit. Begriffe - Abgrenzungen - Kriterien. (221.) 
(Europ. Hochschulschriften, Theologie, Bd. 105) 
Lang, Frankfurt/M. 1978. Kart. 

Der Problembereich, dem diese Studie gewidmet 
ist, wurde in den letzten Jahrzehnten njcht nur 
ausgiebig in der kirchlichen Rechtsprechung, 
vorab der SRR, behandelt, sondern ist auch Ge­
genstand einer Fülle von wissenschaftlichen Pu­
blikationen geworden. Dies umso mehr, als ei­
nerseits die Problematik zahlreicher gescheiter­
ter Ehen und andererseits das Fehlen ausrei­
chender gesetzlicher Bestimmungen für Wissen­
schaft und Judikatur eine Herausforderung dar­
stellten. Als eigentliches Thema seiner Untersu­
chung hat sich L. die Beschreibung von Ehenich­
tigkeitsgründen mit psychischen Ursachen 
durch Aussagen des materiellen Rechts vorge­
nommen (12). 
Derartige Ursachen können sich entweder un­
mittelbar auf die Eheschließung selbst oder auf die 
Eheführung auswirken. Demzufolge unterschei­
det L. auch 2 Typen von psychisch bedingter 
Eheunfähigkeit, nämlich die E/revertragsunfälzig-
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keif und die E/refiilmmgsunfähigkeit. Erstere geht 
von der aufgrund der Vertragsnatur der Ehe ge­
forderten Willenserklärung aus und folgert, daß 
eine Willenserklärung nur dann zurechenbar sei, 
wenn der Erklärende bei ihrer Abgabe über aus­
reichende Fähigkeiten des Erkennens, des Wol­
lens und des Handelns verfüge. Letztere faßt die 
für die Führung der Ehe wesentlichen Pflichten 
ins Auge und kommt zu dem Ergebnis, daß die 
auf eine dem Ehewerber unmögliche Leistung 
gerichtete Verpflichtung unwirksam sei. Diese, 
auf sorgfältiger Untersuchung der Rota-Judika­
tur basierende Unterscheidung erscheint plausi­
bel und hat m. E. die Diskussion in dieser Frage 
um entscheidende Ansatzpunkte bereichert. 
Und dies insbesondere deshalb, weil L. die ge­
wonnenen Kategorien sehr eingehend von ähn­
lichen Tatbestandsbildern abgrenzt und es 
durchaus mit Erfolg unternimmt, das Spezifische 
in den beiden Varianten dieses „caput nullitatis" 
herauszuarbeiten. 
Ausgehend von der unbestrittenen Nichtigkeits­
folge psychisch bedingter Eheunfähigkeit stellt 
sich L. die Frage, welche der im kanonischen 
Recht anzutreffenden Nichtigkeitsgründe in 
Frage komme: (trennendes) Ehehindernis oder 
Konsensmangel? Die Mehrheit der sich mit die­
ser Frage befassenden Autoren scheint bisher für 
Konsensmangel eingetreten zu sein, und auch 
das Schema Sacr aus 1975 weist zumindest einen 
Teil der psychisch bedingten Eheunfähigkeit 
eindeutig in die Reihe der Konsensmängel (can. 
296, 1). Schon in der Einleitung seiner Untersu­
chung stellt sich L. diesem Problem. Er meint 
aber, es sei nicht angängig, Ehehindernisse und 
Willensmängel „als die naturgegebenen Katego­
rien schlechthin anzusehen" (5); die Möglichkeit 
einer 3. Alternative wird einmal beiläufig er­
wähnt (4 Anm. 7). Der solcherart in Spannung 
versetzte Leser merkt aber dann im Verlaufe der 
Darlegung, daß L. sich doch zwischen den bei­
den Kategorien zu entscheiden hat, wobei ich 
ihm durchaus beipflichten möchte, wenn er aus 
guten Gründen sowohl die Ehevertrags- wie 
auch Eheführungsunfähigkeit als Ehehindernis 
nach dem System des CIC bezeichnet (78 und 
176). 
Die Studie nimmt in der Fülle der zu diesem 
Thema schon getroffenen Äußerunge11 sicherlich 
einen besonderen Platz ein, da sie sich sowohl 
durch scharfsinnige Erfassung des status quae­
stionis als auch durch ausgewogene Beurteilung 
und Lösung vieler in Literatur und Judikatur 
kontroversieller Fragen auszeichnet. freilich 
wird man L. nicht überall folgen können. Wenn 
er etwa (im Zusammenhang mit der in der Litera­
tur öfter als psychische Impotenz bezeichneten) 
Eheführungsunfähigkeit die Frage ihrer Unheil­
barkeit aufwirft und dabei die bei der physischen 
Impotenz nach can. 1068 OC zur rechtlichen Rele­
vanz erforderliche Unheilbarkeit kritisch unter 
die Lupe nimmt, fordern seine Thesen zum Wi­
derspruch heraus. Denn dieses Unheilbarkeits­
erfordernis des can. 1068 ist L. zufolge ein unre­
flektiertes Relikt aus dem vortridentinischen 
Eheverständnis, das (im Gegensatz zu der durch 



Tametsıi geschaffenen Kechtslage) eın punktuell beschließt dieses Spektrum VO  —; Beiträgen mıiıt
ixiertes Entstehen der kFhe nnte 173) Durch e0 Bemerkungen ber ‚„Tod un: ewılges Le-
die Einführung der Formpflicht se1 ‚„‚dem Un- ben ın der Sicht des christlichen Glaubens‘‘.
heilbarkeitserfordernis le Grundlage entzogen“‘ Der kannn und W keine erschöpfende Autftft-

uch die heilbare (physische Impo- arbeitung der Todesproblematik bieten, ohl
te  3 musSsse Nichtigkeit der Ehe Zur Fol aben, aber bedenkenswerte Anregungen persönli-
wWenn SIE Im Augenblick der Eheschlie ung VOT- cher Auseinandersetzung.
handen se1l Graz Johannes Marböck
(‚anz abgesehen davon, dafß dieser Vorschlag

unmöglichen Konsequenzen führen
müßte, ich uch die theoretische Begrün- CHTER PROBST M., Die

kırchliche Trauung. Werkbuch für die pastoralli-dung für die Position des 1068 für verftehlt.
1C| glaube nicht, daf(lß durch die Einfüh-

art 19.80
turgische Praxis. (175.) Herder, Freiburg 1979

[UNg der Formpflicht auf dem TrTIeNter Konzil eın
derart grundlegender Wandel 1m Eheverständ- kın Werkbuch, ber nıicht [1UT das Die Vt setzen
N1S eingetreten ist, wıe darlegt. uch das sich uch mıit den grundsätzlichen ragen Qus-
vortridentinische erecCc mıif(st zumindest seıit einander, die sich heute 1mM Zusammenhang mıiıt
der Entscheidung des Rechtsstreites zwischen der Trauung stellen die Einstellung ZUT: Ehe 1m
der Bologneser un: Parıser UrC Ale- opiegel soziologischer Untersuchungen; eın
xander IIl dem Konsensaustausch unter den eventuelles Ehekatechumenat ach dem franzö
Nupturienten 1ıne für das Entstehen der Fhe sischen Experiment für Brautleute, 1e sich noch
entscheidende Bedeutung uch für nıiıcht für das sakramentale erständnis ent-
diesen Konsensaustausch och keine Form-
pflicht vorgeschrieben WAarT, ändert das nichts

scheiden können; religiöser Ausdruck ın Ehe

der atsache, da{fßs die für die Ehe konstitutiv VOT-
un Familie; die geschichtliche Entwicklung der
Eheschließung ONM der alten Kirche, die och

gesehene Willenseinigung eın punktuelles Ge- keine Eheliturgie kannte, ber d  1e Entfaltung CI -
schehen WAarT, das sich lediglich hinsichtlich der ster KRıten 1mMm Mittelalter bis ZUr nachtridentini-
Frkennbarkeit seINES Entstehens Oftmals eıner schen Ordnung und weiıter gegenwärtigen
gCNAUECN Datierung entzog. Stand; die 5Spannung zwıischen juristischen und
Wer immer sich, sSe1l VO wıssenschaftstheore- hıturgischen As ekten; die Fra würdigkeit des

sakramentalen harakters der e zwischen ( 30
miıt der Thematik dieses Buches befaßt, wird sıch
ischen, el VO praktischen 5Standpunkt her

auften, der Gilaube In all diesen
für die übersichtliche, Trun  IC un klare Fra wird ıne Trste Orientierung geboten.Darstellung 7 ank VeEr»D ichtet wıssen. Als erkbuch ıst der Band für die Praxis rÄA CINP-Linz Bruno Primetshofer ftehlen Für alle emente der Liturgie werden

Hilfen angeboten:
Schrifttexte bestimmten Themen muiıt FEinlei-

Gebetsformulierungen,
tungen bzw. Ansätzen für die Homilie (bei den
Literaturangaben für die Verkündigung mussen

PASTORALTHEOLOGIE leider Lücken vermerkt werden), gut passende
Lieder a UuSs dem Gotteslob un! Hinweise für die
Bereicherung der Liturgıie durch individuelle (3@«RABANUS AURUS AKADEMIE, Stichwort:

Tod Eine Anfrage. ec Frankfurt/M staltung. Von der Feier der Verlobung ber die
1979 art lam 25.80 Trauung ıIn der Messe un: die Irauung hne Eu-

charistiefeier wenn die Brautleute dem Leben
Das Angebot Vo Seminaren un! Publikationen der Kirche ternstehen der nıcht kommunizieren
um ema,, zeigt, wıe wenıg der ensch wollen) bis ZUur silbernen un goldenen Hochzeit
die damit gestellten Fragen auf Dauer unterdrük- sind hier brauchbare Unterlagen ZUSAMMENSE-ken kann uch dieser enthält ıne Auswahl ste uch wertvolle Hinweise für die khe-
VO  —; Referaten einer interdisziplinären Semt1- schließung mıiıt Nicht etauften, Juden der MOoOs-
narveranstaltung, ın denen vielfältige Aspekte lems Für die konDessionsverschiedene kEhe-
des Phänomens ZU[r 5Sprache kommen: der Biolo- schließung gibt leider [1UT die allgemeinengıe Bereiter-Hahn), der Medizin ZUT Feststel- Hinweise un!| nicht die konkreten Hilfen, Was al-
lung des es Walther), der 5Soziologie lerdings (m unzureichend) begründet wird
miıt Beobachtungen VoO kinstellungen Tod Man kannn dieses Buch uch Brautleuten ın die
und Unsterblichkeit In den westlichen Industrie-
gesellschaften Schmied) SOWIeEe der ilfe für

and geben, die sich die Mühe machen wollen,
ıne individuelle Hochzeitsgestaltung vorzube-
reiten.Suizidgefährdete Nieder) Mıt Beispielen der

geistigen Auseinandersetzung ın Philosophie Linz Bernhard HSS
Uun: Theologie konfrontieren Alföldi über
‚„‚Der Tod CGlaube un: Aberglaube 1Im ntıiıken
Kom  au“  2 Ricken ZU[r Unsterblichkeitsgewißheit ANS STEHLE EMIL (Hg.)ın Platons ‚‚Phaidon’”‘; Schreiner zeıchne das Kontment der Hoffnung. Die Evangelisierung Las
KRingen In den atl Vorstellungen VO Tod und
Unsterblichkeit ach bis Zu Durchbruch der

teinamerikas heute un! MOTgEN, Beiträge und
Berichte V Puebla 164.) Grünewald, Mainz

glaubenden Überwindung des es Mauser Kaiser, München 1979 Kart 18
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Tametsi geschaffenen Rechtslage) kein punktuell 
fixiertes Entstehen der Ehe kannte (173). Durch 
die Einführung der Formpflicht sei „dem Un­
heilbarkeitserfordernis die Grundlage entzogen" 
(174), d. h. auch die he ilbare (physische) Impo­
tenz müsse Nichtigkeit der Ehe zur Folge haben, 
wenn sie im Augenblick der Eheschließung vor­
handen sei. 
Ganz abgesehen davon, daß dieser Vorschlag 
m. E. zu unmöglichen Konsequenzen führen 
müßte, halte ich auch die theoretische Begrün­
dung für die Position des can. 1068 für verfehlt. 
M. a. W.: ich g laube nicht, daß durch die Einfüh­
rung der Formpflicht auf dem Trienter Konzil ein 
derart grundlegender Wandel im Eheverständ­
nis eingetreten ist, wie es L. darlegt. Auch das 
vortridentinische Eherecht mißt zumindest seit 
der Entscheidung des Rechtsstreites zwischen 
der Bologneser und Pariser Schule durch Ale­
xander III. dem Konsensaustausch unter den 
Nupturienten eine für das Entstehen der Ehe 
entscheidende Bedeutung zu. Auch wenn für 
diesen Konsensaustausch noch keine Form­
pflicht vorgeschrieben war, ändert das nichts an 
der Tatsache, daß die für die Ehe konstitutiv vor­
gesehene Wille nseinigung ein punktuelles Ge­
schehe n war, das s ich lediglich hinsichtlich der 
Erkennbarkeit seines Entstehens oftmals einer 
genauen Datierung entzog. 
Wer immer sich, sei es vom wissenschaftstheore­
tischen, sei es vom praktischen Standpunkt her 
mit der Thematik dieses Buches befaßt, wird sich 
L. für die übersichtl.iche, gründliche und klare 
Darstellung zu Dank verpflichtet wissen. 
Linz Bntno Primetshofer 

PASTORALTHEOLOGIE 

RABANUS MAURUS AKADEl\1IE, Stichwort: 
Tod. Eine Anfrage. (173.) Knecht, Frankfurt/M. 
1979. Kart. 1am. DM 25.80. 

Das Angebot von Seminaren und Publikationen 
zum Thema „ Tod" zeigt, wie wenig der Mensch 
die damit gestellten Fragen auf Dauer unterdrük­
ken kann. Auch dieser Bd. enthält eine Auswahl 
von 8 Referaten einer inte rdisziplinären Semi­
narveranstaltung, in denen vielfältige Aspekte 
des Phänomens zur Sprache kommen: der Biolo­
gie (J. Bereiter-Hahn), der Medizin zur Feststel­
lung des Todes (G. F. Walther), der Soziologie 
mit Beobachtungen von Einstellungen zu Tod 
und Unsterblichkeit in den westlichen Industrie­
gesellschaften (G. Schmied) sowie der Hilfe für 
Suizidgefährdete (G. Nieder). Mit Beispielen der 
geistigen Auseinandersetzung in Philosophie 
und Theologie konfrontieren M. R. Alföldi über 
„Der Tod - Glaube und Aberglaube im antiken 
Rom", F. Ricken zur Unsterblichkeitsgewißheit 

1 
in Platons „Phaidon"; J. Schreiner zeichnet das 
Ringen in den all Vorstellungen von Tod und 
Unsterblichkeit nach bis zum Durchbruch der 
glaubenden Oberwindung des Todes. J. Mauser 

beschließt dieses Spektrum von Beiträgen mit 
theol. Bemerkungen über „ Tod und ewiges Le­
ben in der S icht des christlichen Glaubens". 
Der Bd. kann und will keine erschöpfende Auf­
arbeitung der Todesproblematik bieten, wohl 
aber bedenkenswerte Anregungen zu persönli­
cher Auseinandersetzung. 
Graz ]olra1111es Marböck 

RICHTER K. / PLOCK H. / PROBST M., Die 
kirchliche Tra1111ng. Werkbuch für d ie pastoralli­
turgische Praxis. (175.) Herder, Freiburg 1979. 
Kart. DM 19.80. 

Ein Werkbuch, aber nicht nur das. Die Vf. setzen 
s ich auch mit den g rundsätzlichen Fragen aus­
einander, die sich heute im Zusammenhang mit 
der Trauung stellen: die Einstellung zur Ehe im 
Spiegel soziologischer Untersuchungen; ein 
eventuelles Ehekatechumenat nach dem franzö­
sischen Experiment für Brautleute, die sich noch 
nicht für das sakramentale Verständnis ent­
scheiden können; religiöser Ausdruck in Ehe 
und Familie; die geschichtliche Entwicklung der 
Eheschließung von der al ten Kirche, die noch 
keine Eheliturgie kannte, über die Entfaltung er­
ster Riten im Mittelalter bis zur nachtridentini­
schen Ordnung und weiter zum gegenwärtigen 
Stand; die Spannung zwischen juristischen und 
liturgischen Aspekten; die Fragwürdigkeit des 
sakramentalen Charakters der Ehe zwischen Ge­
tauften, wenn der Glaube fehlt. - In all diesen 
Fragen wird eine erste Orientierung geboten. 
Als Werkbuch ist der Band für die Praxis zu emp­
fehlen. Für alle Elemente der Liturgie werden 
Hilfen angeboten: Gebetsformulierungen, 
Schrifttexte zu bestimmten Themen mit Einlei­
tungen bzw. Ansätzen für die Homilie (bei den 
Literaturangaben für die Verkündigung müssen 
leider Lücken vermerkt werden), gut passende 
Lieder aus dem Gotteslob und Hinweise für die 
Bereicherung der Liturgie durch individuelle Ge­
staltung. Von der Feier der Verlobung über die 
Trauung in der Messe und die Trauung ohne Eu­
charistiefeier (wenn die Brautleute dem Leben 
der Kirche fernstehen oder nicht kommunizieren 
wollen) bis zur s ilbernen und goldenen Hochzeit 
sind hier brauchbare Unterlagen zusammenge­
stellt. Auch wertvo!Ie Hinweise für die Ehe­
schließung mit Nichtgetauften, Juden oder Mos­
lems. Für die konfessionsverschiedene Ehe­
schließung gibt es leider nur die allgemeinen 
Hinweise und nicht die konkreten Hilfen, was al­
lerd ings (m. E. unzureichend) begründet wird. 
Man kann dieses Buch auch Brautleuten in die 
Hand geben, die sich die Mühe machen wollen, 
eine individuelle Hochzeitsgestaltung vorzube­
reiten. 
Linz Bemlrard Liss 
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